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Hinweis zur Abrechnung des allgemeinen Abschlages nach § 8 Abs. 9 KHEntgG 
 
 

1. Für den allgemeinen Abschlag nach § 8 Abs. 9 KHEntgG in Höhe von 0,5 % des 
Rechnungsbetrages wurde der Entgeltartenschlüssel „47200002“ festgelegt. Dieser wird für 
stationäre Aufnahmen ab 01.07.2007 in den Rechnungen als Euro-Betrag ausgewiesen. 

2. Von dem Brutto-Rechnungsbetrag des Krankenhauses werden, sofern darin enthalten, folgende 
Entgeltarten zur Berechnung des Abschlages nach § 8 Abs. 9 KHEntgG herangezogen: 

 70xxxxxx DRG-Fallpauschale nach § 7 Nr. 1 KHEntgG (§ 1 Abs. 1 Satz 1 KFPV/FPV) 
 71xxxxxx Entgelt bei Überschreiten der oberen GVD nach § 7 Nr. 3 KHEntgG 
 72xxxxxx Abschlag bei Verlegungen nach § 1 Abs. 1 Satz 3 KFPV/FPV 
 73xxxxxx Abschlag bei Nichterreichen der unteren GVD nach § 1 Abs. 3 Satz 1 KFPV/FPV 
 760xxxxx Zusatzentgelt nach § 7 Nr. 2 KHEntgG – Arzneimittel oder nach Anlage 2 oder 

Anlage 4 KFPV 2004 bzw. nach Anlage 6 FPV 
 762xxxxx Zusatzentgelt nach § 6 Abs. 2a KHEntgG 
 76ZExxxx Zusatzentgelt nach § 7 Nr. 2 KHEntgG –. nach Anlage 5 FPV 
 85xxxxxx Tagesbezogenes Entgelt nach § 7 Nr. 5 KHEntgG (§ 6 Abs. 1 KHEntgG) 
 86xxxxxx Fallbezogenes Entgelt nach § 7 Nr. 5 KHEntgG (§ 6 Abs. 1 KHEntgG) 
 87xxxxxx Entgelt bei Überschreiten der oberen GVD für fallbezogene Entgelte nach § 6 

Abs. 1 KHEntgG 
 88xxxxxx Abschlag bei Verlegung für fallbezogene Entgelte nach § 6 Abs. 1 KHEntgG 
 89xxxxxx Abschlag bei Nichterreichen der unteren GVD für fallbezogene Entgelte nach § 6 

Abs. 1 KHEntgG 

3. Die vom Krankenhaus in Rechnung gestellten Abschlagsbeträge werden wie folgt ermittelt 
(Abschläge sind mit negativem Vorzeichen zu berücksichtigen): 

  Summe über alle Entgeltarten mit Abschlag [(Entgeltbetrag) x (Entgeltanzahl)] 
  x 0,5 / 100 

4. Der Ausgleich der im ersten Halbjahr 2007 nicht berechneten Abschläge (Erstattung) erfolgt 
außerhalb des Datenaustauschverfahrens in einem Sammelverfahren, für das die Spitzenverbände 
der gesetzlichen Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgessellschaft Hinweise in einer 
gesonderten gemeinsamen Erklärung geben. 

 
 


